
Personalrat der allgemeinbildenden Schulen Lichtenberg, Alt-Friedrichsfelde 60, Haus 1 Aufgang 2, 10315 Berlin 
Sekr.: Tel. (030)9021-4716; Fax (030) 9021-4724; E-Mail: pr-lichtenberg@senbjf.berlin.de; www.pr-schulen-lichtenberg.de   

Sen BJF 

                      P E R S O N A L R A T            
der allgemeinbildenden Schulen Lichtenberg 

 

Zum Aushang  INFO 05/2023     

                               24.04.2023 
 

A r b e i t s a u f g a b e n  u n d  G r u n d l a g e n  e i n e r  
P ä d a g o g i s c h e n  U n t e r r i c h t s h i l f e  

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
um einer Verunsicherung über die spezifischen Arbeitsaufgaben der Pädagogischen 
Unterrichtshilfe (PU) und deren Einsätze entgegenzuwirken, hierzu folgende Informationen: 
 
An den rechtlichen Grundlagen für den Einsatz der PU´s hat sich nichts verändert. § 67 des 
Schulgesetzes Berlin (Aufgaben und Stellung der Lehrkräfte), sowie die Ausführungsvor-
schriften über die Aufgaben der Pädagogischen Unterrichtshilfen (AVPU, 6. Februar 2006) 
finden Anwendung. 
 
Nach diesen Vorschriften liegen die Aufgaben der PU´s im schulischen Einsatz für Schüler und 
Schülerinnen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, die nach dem Rahmenlehrplan 
für den sonderpädagogischen Schwerpunkt Geistige Entwicklung unterrichtet werden. 
 
PU´s sind an der Planung, Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts in enger 
Zusammenarbeit mit der verantwortlichen Lehrkraft beteiligt. 
 
Die eigenverantwortlich wahrzunehmende Unterrichtstätigkeit der PU´s beträgt 50% der 
Arbeitszeit, bezieht sich auf den Unterricht von Kindern mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ und findet in Kleingruppen statt. 
Im eigenverantwortlichen Unterricht sind PU´s nicht berechtigt, den Rahmenlehrplan 1-10 der 
allgemeinen Schulen anzuwenden. Das gilt auch für Vertretungsstunden. 
 
Der Einsatz von PU´s im gemeinsamen Unterricht ist nur zulässig, wenn dort auch Schüler und 
Schülerinnen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Geistige Ent-
wicklung/Autismus unterrichtet werden. 
 
Das Schreiben von Förderplänen und Zeugnissen gehört in das Verantwortungsgebiet der 
Lehrkraft mit sonderpädagogischer Ausbildung oder einer Lehrkraft, die die 
Gesamtverantwortung für die Lerngruppe trägt. PU´s tragen dazu bei. 
 
PU´s arbeiten in Vollzeit 32,5 Std am Kind. Die Anzahl der Pausenaufsichten entspricht der aller 
Lehrkräfte (Beschluss Gesamtkonferenz). 
 
Mit kollegialen Grüßen 
A. Pester 
Vorsitzende 
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